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Flughafen Leipzig-Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld, 15. Planänderung
Stellungnahme der Stadt Delitzsch

Der Stadtrat beschließt

die Stellungnahme der Stadt Delitzsch zur 15. Planänderung des Ausbaus des
Verkehrsflughafens Leipzig-Halle, Start- und Landebahn Süd mit Vorfeld (Anlage).
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Begründung/Sachdarstellung:

Mit Schreiben vom 5. Oktober 2020 wurde die Stadt Delitzsch von der Landesdirektion Sachsen
informiert, dass die Planunterlagen zum Planfeststellungsverfahren bei der Stadt Delitzsch
öffentlich auszulegen sind. Gleichzeitig wurde darüber informiert, dass eine öffentliche
Bekanntmachung zum Planfeststellungsverfahren im Amtsblatt vom 23. Oktober 2020 erscheint.
Mit Schreiben vom 2. November 2020 wurden die entsprechenden Planunterlagen der Stadt
Delitzsch übergeben. Die öffentliche Auslegung erfolgte in der Stadtverwaltung Delitzsch im
Zeitraum vom 16. November bis einschließlich 15. Dezember 2020, wo der Bevölkerung die
Möglichkeit eingeräumt wurde, in die Planunterlagen Einsicht zu nehmen und eine entsprechende
Stellungnahme abzugeben.

Der Stadtverwaltung wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange die Möglichkeit eingeräumt,
sich zum Planungsvorhaben bis zum 15. Februar 2021 zu äußern. Nach Einsichtnahme in die
entsprechenden Planunterlagen musste durch die Verwaltung festgestellt werden, dass
insbesondere Fragen zum Lärmschutz, die die Stadt Delitzsch betreffen könnten, nicht
ausreichend in den Unterlagen dargestellt wurden. Aus diesen Gründen soll die Abgabe einer
negativen Stellungnahme zum o. g. Planungsverfahren von der Stadt Delitzsch, die als Anlage
zur Beschlussvorlage den Stadträten zur Kenntnis gegeben wird, erfolgen.

  
Anlagen:
Stellungnahme der Stadt Delitzsch  
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Oberbürgermeister
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